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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1994

Norm

EO §9 A

Rechtssatz

Nur gem § 269 ZPO o3enkundige Tatsachen machen die Vorlage einer ö3entlichen oder ö3entlich beglaubigten

Urkunde zum Nachweis der Rechtsnachfolge über6üssig. Der Inhalt des Grundbuchs kann aber nicht als allgemein -

und auch nicht als gerichtskundig angesehen werden, weil er dem Gericht erst durch Einsicht in das Grundbuch zur

Kenntnis gelangt. Eine Verpflichtung zu dieser Einsicht ist dem Gesetz jedoch nicht zu entnehmen.
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